
T e x t z u m B e b a u u n g s p lan
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Di.e zeictlnerische Darstellung des Bebaut:ngsplanes ist
iza Verbindung mit di.esel Text maßgebbend :für'die zu sel
nez' VerxqiT4Zichung zu treffenden Pta13nahmen zur Boden-
ordnung ($$ 45 - Ël4 des BBauG vom 23.6.196o).

2 Fo].Bade 1.laße }nnd. Punkte der zei.chnerischen Darste].lungsind air di.e übertragung i.n die ]rirk].ichkei.t verein(]-
C

Stt'allenbbreiten

r''l'
Straßenbbegreiazungsli.Diem
Baulinien und Baugrenzen
Abstände von vorhandenen Punkten

11

Das !u ersch].lebende Gelände liegt am xxrestli.Chen O!''tsrand
von Fensdori': Di.e genaue Umgrgnzung i.st iin Bebauungsplandurch eine dick gestriche].të Linie markl.el«E und die better
lenden Grundstücke sind mit i.hren F].urstticksnummern in der
€jatzung aufgef'ehrt. Das Baugebiet i.st c8ls nDorfgebietti gem
$ 5 der Baunutzungsverodnung vorgesehen.

111

Die Mindestgröße fUr ei.n Baugrundstück beträgt 5oo Quadl'at
me er

lv

Zur Ordnung der BebauLm.op wird f'o].genies ]'estoae].egt

Di.e Bebauung$erfolgt . i.n off'eder Bq.u'L\reise . Das zulässi.ope
Maß der baulichen Nutzung ist i.m $ 17 der Baunutzungsver-
ordnung festge].egt und auch im Bebauungsplan verzeicj:met.
Uze Uber'barbaren F].ächen side duz"ch Bau].i.den und Baugrenzen festgesetzt. Ausnahms'Qveise können #ör di.e Baullni.;

Vorspringende Ba.Ikone und von der Baua.i.nie gering-
riigig4 zurückspringende Gebäudeteile, die 6o % der Ge-
bäudefront nicht überstei.gen, zuge].assen werden. Die ein-
gezeichneten.Gebäude ge].ten nur a].s Signatur. Im Bebauunops
plangebiet sind sowohl. Ei.nze]- a].s auch ])oppelhäuser

'c)
zu-

]-ä?sig. Ist die ausgev/i.ebene tiberbaubare Grundstücksf'].äche
größer als di.e nach der Baunutzungsverordnung festgesetzte



GRZ, so kann im Höchstfa].]. der durch di.e GRZ beste.amte
Grundstückstei]. innerhalb dieser F].äche bebaut werden.
Ist die iiberbbaubare Grundstücksfläche aber k]ei.n.er a].s
die.durch die GRZ festgesetzte F].äche, so ist di.e zei.ch
neri.sche Fest].egung im ]3ebauungsp]-an verbind].ich.

2 Im Bebauungsp].an ist für ijedes neu zu errichtende lfolun-
gebäude di.e Geschoßzah]. ais Höchstmaß verbindlich fest-
ge]-egt., ebenso die Dachneigung und die Firstrichtun.g.
Abweichungen der Dac1lnei.gungen bis zu 3 GI'ad sind zu-
lässig. Der Dachtiberstand der Traute darf 5o cm und der
[)achüberstand des Giebels 3o cln ni.cht überschreiten. In
der Dachfläche ].i.eüaende Dachfenster sind bis zu l,oo qln
Fensterf].sche zu]ässig. Für die Dea.nation llVo].].geschoßll
wi.rd auf $ 2 Abs. 4 der LBauO Rhld.-Pfalz hingewi-esCH.
Bei der im Bebautmgsp].an eingegchossig festgesetzten Bau.
wë&?e kann ausnahmsweise eine überschreitung d.er Geschoß
zahl enttveder für d.i.e ta].seins f're]stehende und auf die
Zahl der.Vo].]geschosse anzurechnendes Ke]-].erdgeschoß oder
für ein im Dachraum ]-i.egeiades Vo].],geschoß zugelassen
\"/erben

F'ür eine evtl. Erv/ei.terung des Fabri]cgebäudes gi].t die
eingeschossi.ge Bauvrei.se , wobei. ausnahmsweise eine Über-
schi'ei.tung de!' Geschoßzah]. {'ür das ta].sei.ts freie'gehende
und auf' die Zahl. der Vo]]geschosse anzurechnendes Ke].].er
geschoß zuge].assen. v/ird. Die Dactunei.gukg darf' von Oq bis
loo betragen und muß sich dem Dach der jetzt.gen Fabri.kan
]-age ang].eichen.
Dj.e Oberkante des Erdgeschoßfußbodens darf bis zu o,5 mtiber dem anoprenzenden Ge].ände bzxF/. der Straßenkrone '].le-
gen. Sc>fern freistehende Ke]].ergescjaosse nicht zu V/ohn-
zwecken ausgeba.ut werden, ist di.e äußere Andi.cnt dieser
Ke].lergeschosse durch Einbau entsprechender Fenster, sovrie
durch Putzgesta].tung bzv/. Verb].endung ei.nem Wohngeschoß
anzug].eichen..
Für das gesamte Baugebiet i.st die Putzbauweise in ihren
verschi.ebenen Variationen zuge].assen, ferner Verb].endtmgmit nicht glass.enten KI i.nkern. ' '
A[s IDacheindeckunoa so].]en Schiefer, dunkel engobi.ente
Pfannen, dunk].er it.Zementasbest oder in Farbe und Struktur
g].ei.chwertiges Material very/endet \fehden . Die Verwendung
von Blech? Pappe9.roten Zi.eseln oder vergl. als Bewachung:
m$teräa]. ist unzu].essig, sowie (i.i.e Verk].ei.dung der Außen:
wände mit derartigen 14ateria]..
F'ür die Einfri.gdigung der Baugrundstücke si.nd natür].i.che
Bepflapzungen (Heëkeii u. Zier;träucher) , Jägerzäune und
grüne }4aschendrahtzäune bis zu einer Höhe von l,o m zuge-
lassen:..Mauern sind nur i.n Ausnahmefällen zur Üben-'endung
von Gel.ändeunterschieden bis zu ],o m Höhe zu]-Essig. Auf''
di.esen Mauern ausstehende oder danebenstehende Zäune sind
nicht zulässig



Die Anbringung von Außenrek]-ame und die Aufstellung
von Warenautomaten ist nur in Ausnämefä].len mööali.ch
un(i. genehmigungspflichtig.

X Gem. $ 14 der BaiJNV sind Nebenan]-ages und Garagen,
di.e dem Nutzungszweck der i-m Bau-gebiet ge].ebenen. Grund
stücke dienen und sei.ner Eigenart nicht \./id.ersprechen,
zu[ässig. Nebenan]-aßen und Einri.chtungen gem. $ 14 der
BauNV und bau]iche Än]-aßen gem. $ 23 (5) ner BatINV
dürfen nur innerhalb der überbauba!'en Flächen errich-
tet werden. ëiiervon ausgenommen sind Garagen entspra-
ch.end den nachfo].lenden Ausführt-engen:
Garagen können übera]]. auf dem Grundstück errichtet
werdend mi.t Ausnahme eines 5 m brei.ten Streifens ent-
].ang der Straßenbegrenzungslinien. Ausgenommen hiervon
angebaute Garagen, bei denen das Wohnhaus näher als
5 m zu stehen kommt. Angebaute Garagen dürfen in ihrer
fern-gen Flöhe di.e Höhe des Erdgeschoßfußbodens des
VJohnhauses nicht übersteigen. Freistehende Garagen dür.
fen ta]-zeitig mit ihrem F\lßboden die Höhe von l,o m
nicht tiberstei.gen. Bei. den eingeschossigen Nebengebäu-
den und -anlagen können auch F].achdächer zuges-assen.
t-/erden
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